
1 Allgemeines
1.1 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Druckreif-Mediengestaltung Thorsten Klaucke, Ecken-
hagener Str 28, 51580 Reichshof-Oberagger (im fol-
genden Druckreif genannt) sind Grundlage für sämt-
liche Angebote, Verträge, Lieferungen und Leistungen, 
die zwischen Druckreif und deren Kunden bzw. Liefe-
ranten getätigt werden.
1.2 Spätestens mit mündlicher oder schriftlicher An-
nahme des Angebotes, Gegenzeichnung des Vertra-
ges, der Entgegennahme der Ware oder Abnahme der 
Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.
1.3 Entgegenstehende Geschäfts- bzw. Einkaufsbe-
dingungen des Käufers werden nur anerkannt, wenn 
sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart sind. Ne-
benanreden sowie Ergänzungen des Vertrages sind 
rechtsunwirksam, soweit sie nicht schriftlich von 
Druckreif bestätigt worden sind.
1.4 Für Folgegeschäfte mit Vollkaufl euten und juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts gelten die-
se Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch dann, 
wenn sie nicht in jedem Fall ausdrücklich und erneut 
in den Vertragsabschluss miteinbezogen werden.
1.5 Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren 
Geschäftsverbindungen an Dritte abzutreten.

2 Angebote, Leistungen und Umfang / Durch-
führung von Aufträgen
2.1 Sämtliche Angebote von Druckreif verstehen sich 
als freibleibend und unverbindlich.
2.2 Beauftragungen sind für Druckreif nur verbind-
lich, soweit Druckreif sie bestätigt oder ihnen durch 
Ausführung des Auftrages nachkommt.
2.3 Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt 
sich aus dem zugrundeliegenden Angebot oder Ver-
trag und dessen Anlagen.
2.4 Soweit Druckreif entgeltfreie Dienste oder Leis-
tungen erbringt, können diese jederzeit eingestellt 
werden. Ein Minderungs-, Erstattungs- oder Scha-
denersatzanspruch ergibt sich daraus nicht.
2.5 Bei Dienstleistungsverträgen mit Druckreif ist 
Gegenstand des Auftrags die Durchführung der ver-
einbarten Leistung, nicht ein bestimmter Erfolg, es 
sei denn, im Einzelfall wurde ausdrücklich ein be-
stimmter Erfolg als Vertragsgegenstand vereinbart.
2.6 Druckreif muss nachträgliche Änderungen oder 
Erweiterungen eines Auftrages nicht akzeptieren. 
Geschieht dies dennoch, kann Druckreif mangels an-
derer Vereinbarung die zusätzlichen Leistungen nach 
den jeweils geltenden Stundensätzen der eingesetz-
ten Fachkräfte abrechnen.
2.7 Druckreif ist berechtigt, sich bei der Erfüllung ver-
traglicher Verpfl ichtungen ganz oder teilweise sorgfäl-
tig ausgesuchter und überwachter Erfüllungsgehilfen 
zu bedienen. Sofern dies geschieht, werden diese Er-
füllungsgehilfen nicht Vertragspartner des Kunden.

3 Fertigstellung- und Liefertermine, Teilleis-
tungen
3.1 In Korrespondenz, Angeboten und Verträgen 
genannte Fertigstellungs- oder Liefertermine sind 
unverbindlich, wenn die Verbindlichkeit nicht im Ein-
zelfall ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
3.2 Druckreif haftet nicht für Verzögerungen, die bei 
sorgfältiger Betriebsführung nicht vermeidbar sind, ins-
besondere nicht für unvorhersehbare Verzögerungen 
wegen höherer Gewalt, technischer Störungen wie un-
verschuldetem Geräteausfall oder Arbeitskämpfen. Im 
übrigen beschränken sich Ansprüche des Auftraggebers 
auf eine der Verzögerung angemessene Minderung des 
vereinbarten Preises oder auf Rücktritt vom Vertrag, 
wenn die vereinbarte Leistung wegen besonderer Um-
stände wegen der Verzögerung für den Auftraggeber 
keinen Wert hätte, es sei denn, die Verzögerung beruht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die allgemeinen 
Haftungsbeschränkungen bleiben hiervon unberührt.
3.3 Druckreif ist in jedem Fall zu Teilleistungen be-
rechtigt.

4 Urheberrechte, Nutzungsrechte, Quellcodes
4.1 Druckreif erteilte Aufträge für Mediengestaltung 
und Programmierung sind generell Urheberwerksver-
träge, die auf die Einräumung von Nutzungsrechten 
an Werksleistungen gerichtet sind.
4.2 Alle Entwürfe, Reinzeichnungen, Quellcodes un-
terliegen, auch als Teilleistungen eines Gesamtpro-
jektes, dem Urhebergesetz. Die Bestimmungen des 
Urhebergesetzes gelten auch dann, wenn die nach §2 
UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
4.3 Ohne unsere Zustimmung dürfen die Arbeiten 
einschließlich der Urheberbezeichnung weder im Ori-
ginal noch bei der Reproduktion geändert werden. 
Jede Nachahmung ist unzulässig.
4.4 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die von 
Druckreif im Angebotsstadium eingereichten Vor-
schläge zu verwenden. Entwürfe die nicht verwendet 
werden, müssen zurückgegeben werden und dürfen 
in keinster Weise kopiert oder anderweitig verwendet 
werden. Dies gilt auch für eine Verwendung in abge-
wandelter Form oder durch Dritte.
4.5 Unsere Werke dürfen nur für die Nutzungsart und 
den vereinbarten Zweck und im vereinbarten Umfang 
verwertet werden (einfaches, beschränktes Nutzungs-
recht). Mangels ausdrücklicher Vereinbarung gilt als 
Zweck des Vertrages nur der vom Auftraggeber bei 
Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Das 
Recht die Arbeiten in dem vereinbarten Rahmen zu 
verwenden, erwirbt der Auftraggeber/Verwerter mit 
der Zahlung des vereinbarten Honorars.
4.6 Wiederholung (z.B. Nachaufl age) oder Mehrfach-
nutzungen (z.B. für ein anderes Produkt) sind hono-
rarpfl ichtig: sie bedürfen unserer Einwilligung, soweit 
dies im Angebot nicht anderweitig beschrieben ist.
4.7 Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte 
an Dritte bedarf unserer schriftlichen Einwilligung.
4.8 Über den Umfang der Nutzung steht uns ein Aus-
kunftsanspruch zu.
4.9 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Überlassung 
von Rohdaten oder Quellcodes.
4.10 Druckreif ist berechtigt, die von ihr gestellten 
Präsentationen und Werbemittel zu signieren und 
in ihrer Eigenwerbung als Referenz zu verwenden. 
Druckreif behält sich das Recht vor, sein Firmenzei-
chen, Anschrift und E-Mail-Adresse im Rahmen der 
vorhandenen Raumkapazitäten auf Internetseiten 
oder Printmedien zu plazieren.

5 Entgelte, Honorare, Preise
5.1 Die Entgelte für Hosting-Dienstleistungen wer-
den im Vertrag mit dem Kunden schriftlich fi xiert. 
Druckreif behält sich vor, diese Entgelte mit 4-wöchi-
ger Ankündigungsfrist anzupassen. Erhöhungen der 
Entgelte bewirken ein außerordentliches Kündigungs-
recht des Kunden mit einer Frist von 2 Wochen. Nach 
Ablauf dieses Zeitraumes gelten die Preisänderungen 
als akzeptiert.
5.2 Entwürfe, Konzeptionen und deren Umsetzung, 
sowie die Einräumung des Nutzungsrechtes bei Medi-
endienstleistungen oder Programmierung bilden eine 
einheitliche Leistung. Für diese Leistung berechnen 
wir das vereinbarte Honorar.
5.3 Übt der Auftraggeber seine Nutzungsoption nicht 
aus und werden keine Nutzungsrechte eingeräumt, 
berechnen wir ein Abschlagshonorar.
5.4 Vorschläge und Weisungen des Auftragge-
bers aus technischen, gestalterischen und anderen 
Gründen und seine sonstige Mitarbeit haben keinen 
Einfl uss auf das Honorar; sie begründen auch kein 
Miturheberrecht, es sei denn, dass dies ausdrücklich 
vereinbart worden ist.
5.5 Werden Arbeiten in Teilen abgeliefert oder er-
streckt sich der Auftrag über einen längeren Zeit-
raum, so ist eine Abschlagszahlung von 30% der 
Gesamtvergütung bei Auftragserteilung fällig.
5.6 Änderungen, die durch den Auftraggeber entste-
hen und vom ursprünglichen Auftrag und Angebot 
abweichen, werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

5.7 Die von Druckreif veröffentlichten, abgebotenen 
oder berechneten Preise verstehen sich rein netto, 
zuzüglich der jeweils aktuell gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

6 Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
6.1 Hosting
6.1.1 Die Gebühren für Hosting sind generell monat-
lich zu entrichten.
6.2 Sämtliche in Rechnung gestellten Beträge sind 
bei Lieferung der versprochenen Leistung fällig.
6.3 Skonto wird nicht gewährt und in jedem Fall 
nachbelastet.
6.4 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist Druckreif 
berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu 
berechnen. Weitere Ansprüche bleiben hiervon un-
berührt.
6.5 Der Kunde kann nur mit solchen Ansprüchen 
aufrechnen, die anerkannt oder rechtskräftig festge-
stellt sind.
6.6 Die Zahlung der Rechnung erfolgt durch Über-
weisung auf ein Geschäftskonto von Druckreif oder 
Übersendung eines auf eine inländische Bank gezo-
genen Schecks. Weitere Zahlungsarten, insbesonde-
re Wechsel, Sachgüter, Guthaben oder Abtretung von 
Forderungen an Dritte werden nicht akzeptiert.
6.7 Kommt der Kunde für mehr als 30 Tage nach 
dem in der jeweiligen Rechnung festgelegten Zah-
lungsziel mit der Bezahlung eines nicht unerhebli-
chen Teils der Vergütung in Verzug, kann Druckreif 
das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen oder jede weitere 
zugesicherte Leistung einfrieren.
6.8 Für Mahnungen wird ein zusätzliches Entgelt von 
5,- € berechnet.

7 Zusatzleistungen, Neben-, Anfahrts -, Reise-
kosten
7.1 Die Änderung von Entwürfen, die Schaffung 
von Vorlagen weiterer Entwürfe, die Änderung von 
Werkzeichnungen sowie anderer Zusatzleistungen 
(Manuskriptstudium, Produktionsüberwachung, etc.) 
werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet.
7.2 Im Zusammenhang mit den Entwurfsarbeiten 
oder mit Entwurfsausführungsarbeiten entstehende 
technische Nebenkosten (z.B. für Modelle, Zwischen-
reproduktionen, Layoutsatz, Datenträger, Proofs) 
werden gesondert und separat berechnet.
7.3 Die Vergabe von kreativen Fremdleistungen 
(z.B. Fotoaufnahmen, Modelle) oder die Vergabe von 
Fremdleistungen im Zuge der Nutzungsdurchführung 
(z.B. Lithografi e, Versand, CD-Herstellung) nehmen 
wir nur aufgrund einer mit dem Auftraggeber getrof-
fenen Vereinbarung in dessen Namen vor.
7.4 Soweit wir auf Veranlassung des Auftraggebers/
Verwerters Fremdleistungen im eigenen Namen ver-
geben, stellt der Auftraggeber/Verwerter uns von der 
hieraus resultierenden Verbindlichkeit frei.
7.5 Die Vergütung von Zusatzleistungen ist nach de-
ren Erbringung fällig. Verauslagte Nebenkosten sind 
nach Anfall zu erstatten. Vergütung und Nebenkos-
ten sind Nettobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zu entrichten sind.
7.6 Anfahrtskosten werden zu einem Stundensatz 
von 40,- € netto berechnet. Die Anfahrt am Stamm-
sitz Druckreif ist kostenlos.
7.7 Für Reisen, die in Abstimmung mit dem Auftrag-
geber/Verwerter zwecks Durchführung des Auftrages 
oder der Nutzung erforderlich sind, werden die Kos-
ten und Spesen berechnet.
8 Eigentumsvorbehalt, Versendungsgefahr
8.1 Druckreif behält sich das Eigentum an den ge-
lieferten Waren und Leistungen bis zur vollständigen 
Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung gegen-
über dem Käufer entstandenen oder noch entstehen-
den Forderungen, gleich welcher Art und welchem 
Rechtsgrundes, vor.
8.2 Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene 



Eigentum als Sicherung der Saldoforderung. In der 
Zurücknahme sowie der Pfändung der Vorbehalts-
ware durch Druckreif liegt, soweit nicht das Abzah-
lungsgesetz Anwendung fi ndet, kein Rücktritt vom 
Vertrag.
8.3 Alle Gefahren gehen auf den Käufer über, sobald 
die Ware der Transport ausführenden Person überge-
ben worden ist oder zwecks Versendung die Agentur 
Druckreif verlassen hat. Druckreif versichert jedoch 
die Ware auf Kosten des Käufers, wenn dieser die 
Versicherung der Ware schriftlich begehrt.
8.4 Bei Sendung an Druckreif trägt der Versender je-
des Risiko, insbesondere das Transportrisiko bis zum 
Eintreffen der Ware bei Druckreif, sowie die anfallen-
den Transportkosten.

9 Beanstandungen/Gewährleistungen
9.1 Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit 
der Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor- 
und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich 
zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der 
Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung auf den 
Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler 
handelt, die erst in dem sich an die Druckreiferklä-
rung/Fertigungsreiferklärung anschließenden Ferti-
gungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden 
konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabe-
erklärungen des Auftraggebers.
9.2 Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist 
von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich 
anzuzeigen, versteckte Mängel innerhalb einer Frist 
von einer Woche ab Entdeckung; andernfalls ist die 
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs 
ausgeschlossen.
9.3 Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auf-
tragnehmer zunächst nach seiner Wahl zur Nach-
besserung und/oder Ersatzlieferung verpfl ichtet 
und berechtigt. Kommt der Auftragnehmer dieser 
Verpfl ichtung nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nach oder schlägt die Nachbesserung trotz 
wiederholten Versuchs fehl, kann der Auftragge-
ber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder 
Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) ver-
langen.
9.4 Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechti-
gen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, 
es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftragge-
ber ohne Interesse ist.
9.5 Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstel-
lungsverfahren können geringfügige Abweichungen 
vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche 
gilt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen 
(z.B. Digital Proofs, Andrucken) und dem Endpro-
dukt. Darüber hinaus ist die Haftung für Mängel, die 
den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht oder 
nur unwesentlich beeinträchtigen, ausgeschlossen.
9.6 Für Abweichungen in der Beschaffenheit des ein-
gesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur bis 
zur Höhe des Auftragswerts.
9.7 Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene 
Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen 
von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner 
Prüfungspfl icht seitens des Auftragnehmers. Dies 
gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähi-
ge oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragun-
gen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils 
dem neuesten technischen Stand entsprechende 
Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. 
Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt eine Kopie anzu-
fertigen.
9.8 Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der be-
stellten Aufl age können nicht beanstandet werden. Be-
rechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus 
Papiersonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich 
der Prozentsatz auf 20 %, unter 2.000 kg auf 15%.
10 Haftungseinschränkung

10.1 Druckreif haftet gegenüber dem Kunden gleich 
aus welchem Rechtsgrund nur nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen.
10.2 Schadenersatzansprüche des Kunden aus po-
sitiver Forderungsverletzung und der Verletzung 
von Pfl ichten bei Vertragsverhandlungen sind aus-
geschlossen, Druckreif haftet nicht für entgangenen 
Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus 
Ansprüchen Dritter und sonstige mittelbare Schäden 
und Folgeschäden.
10.3 Schadensersatzansprüche des Kunden we-
gen Verzuges oder Unmöglichkeit der Leistung von 
Druckreif sind beschränkt auf den Auftragswert des-
jenigen Teiles der Leistung, welcher wegen der Un-
möglichkeit bzw. des Verzuges nicht wie vertraglich 
vorgesehen verwendet werden kann.
10.4 Tritt ein Schadensereignis im Machtbereich 
eines Dritten (Netzbetreiber, Zulieferer etc.) ein, so 
haftet Druckreif nur in dem Umfang, in dem der Drit-
te Druckreif gegenüber haftet.
10.5 Die Haftungsbeschränkungen gemäß den vor-
stehenden Klauseln 10.2 und 10.3 gelten nicht für 
Schäden, die Druckreif vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt hat und nicht für das Fehlen zugesicher-
ter Eigenschaften. Sie gelten ferner nicht für Schäden, 
die infolge leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher 
Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ichten) entstanden sind.

11 Freistellung
11.1 Der Kunde verpfl ichtet sich, Druckreif im In-
nenverhältnis (zwischen Druckreif und Kunde) von 
allen etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
auf rechtswidrigen Handlungen des Kunden oder 
inhaltlichen Fehlern der von diesem zur Verfügung 
gestellten Informationen beruhen. Dies gilt insbe-
sondere für Urheber-, Datenschutz- und Wettbe-
werbsrechtsverletzungen. Der Kunde übernimmt die 
volle und alleinige Verantwortung für den Inhalt und 
die Rechtssicherheit.

12 Programmierarbeiten
12.1 Grundlage der vertraglichen Verpfl ichtungen 
von Druckreif sind die vom Kunden gemachten Anga-
ben zu den gewünschten Funktionalitäten sowie zur 
vorhandenen Hardware- und Softwareumgebung. 
Druckreif haftet in keiner Weise für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit dieser Angaben.
12.2 Druckreif haftet für die Funktionsfähigkeit der 
erstellten Internetseite, nicht aber dafür, dass deren 
Einsatz beim Kunden bestimmte Vorteile oder Ergeb-
nisse mit sich bringt.
12.3 Der Anwender/Betrachter hat im Browser (Be-
trachtungssoftware für Internetseiten) individuelle 
Einstellmöglichkeiten, die die Darstellungsweise der 
Seiten verändern können. Die verschiedenen Brow-
ser interpretieren den Quellcode zum Teil ebenfalls 
unterschiedlich, was zu unterschiedlichen Darstel-
lungsarten führen kann. Druckreif übernimmt des-
halb keine Garantie oder Gewähr dafür, dass die 
Dokumente mit allen Browsern völlig identisch dar-
gestellt werden. 
12.4 Einträge in Suchmaschinen werden in unmit-
telbarer Absprache mit dem Kunden/Auftraggeber 
vorgenommen. Es kann jedoch keine Garantie oder 
Gewähr für eine wunschgemäße Eintragung in die 
Suchdienste übernommen werden.

13 Archivierung
13.1 Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbe-
sondere Daten und Datenträger, werden von Druck-
reif nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und gegen 
besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Über-
gabe des Endprodukts an den Auftraggeber hinaus 
archiviert. Sollten die vorbezeichneten Gegenstände 
versichert werden, so hat dies bei fehlender Verein-
barung der Auftraggeber selbst zu besorgen.
14 Periodische Arbeiten

14.1 Verträge über regelmäßig wiederkehrende Ar-
beiten können mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Schluss eines Monats gekündigt werden.

15 Hosting
15.1 Es gelten unsere Sonderbestimmungen die bei 
Bedarf angefordert werden können.

16 Datenschutz
16.1 Der Kunde ist hiermit einverstanden, dass 
persönliche Daten (Bestandsdaten) und andere 
Informationen, die sein Nutzungsverhalten (Ver-
bindungsdaten) betreffen (z.B. Zeitpunkt, Anzahl 
und Dauer der Verbindungen, Zugangkennwörter, 
Up- und Downloads) von Druckreif während der 
Dauer des Vertragsverhältnisses gespeichert wer-
den, soweit dies zur Erfüllung des Vertragszweckes, 
insbesondere für Abrechnungszwecke, erforderlich 
ist. Mit der Speicherung erklärt er sein Einverständ-
nis. Die erhobenen Bestandsdaten verarbeitet und 
nutzt Druckreif auch zur Beratung seiner Kunden, 
zur Werbung und zur Marktforschung für eigene 
Zwecke und zur bedarfsgerechten Gestaltung seiner 
Telekommunikationsleistungen. Der Kunde kann ei-
ner solchen Nutzung seiner Daten ausdrücklich wi-
dersprechen.
16.2 Druckreif verpfl ichtet sich, dem Kunden auf 
Verlangen jederzeit über den gespeicherten Da-
tenbestand, soweit er ihn betrifft, vollständig und 
unentgeltlich Auskunft zu erteilen. Druckreif wird 
weder diese Daten noch den Inhalt privater Nach-
richten des Kunden ohne dessen Einverständnis an 
Dritte weiterleiten. Dies gilt nur insoweit nicht, als 
Druckreif gesetzlich verpfl ichtet ist, Dritten, insbe-
sondere staatlichen Stellen, solche Daten zu offen-
baren oder soweit international anerkannte techni-
sche Normen dies vorsehen und der Kunde nicht 
widerspricht.
16.3 Druckreif weist den Kunden ausdrücklich dar-
auf hin, dass der Datenschutz in offenen Netzen wie 
dem Internet nach dem derzeitigen Stand der Tech-
nik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der 
Kunde weiß, dass Druckreif das auf dem Webserver 
gespeicherte Seitenangebot und unter Umständen 
auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus 
technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch an-
dere Teilnehmer am Internet sind unter Umständen 
technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit 
einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrol-
lieren. Für die Sicherheit der von ihm ins Internet 
übermittelten Daten trägt der Kunde deshalb selbst 
Sorge.

17 Vertragsbruch
17.1 Bei einem Verstoß des Kunden gegen eine 
oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist Druckreif zur sofortigen, 
fristlosen Kündigung berechtigt.

18 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Ge-
richtsstand
18.1 Sämtliche Verträge und Geschäfte zwischen 
Druckreif und deren Kunden unterliegen ausschließ-
lich dem deutschen Recht, mit Ausnahme der Vor-
schriften des deutschen Rechts, die auf anderes 
Recht verweisen.
18.2 Erfüllungsort ist der Sitz von Druckreif.

19 Schlussbestimmung
19.1 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen 
dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Be-
stimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Be-
stimmung tritt diejenige zulässige Bestimmung, die 
in ihrer Wirkung der unwirksamen Bestimmung wirt-
schaftlich und rechtlich am nächsten kommt.


